(Ort), _________ 2009 (Datum)

Beschwerde

Sehr geehrte _______________ (Anrede)
am 17. Juli 2009 wurde durch die Landesdirektion Leipzig die 7. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses (PFB) für das Vorhaben: „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start-/Landebahn Süd mit Vorfeld“ erlassen. Wesentlicher Inhalt dieses Änderungsbeschlusses ist die Erweiterung des sog. „Nachtschutzgebietes“, in dem ein Schlafen mit offenen Fenstern gesundheitsschädigend ist. Der Planänderungsbeschluss war nötig geworden, weil, entgegen den verbindlichen Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses von 2004 zur gleichmäßigen Verteilung der Nachtflüge auf beide Start- und Landebahnen, nunmehr ca. 90 % der Nachtflüge über die Südbahn abgewickelt werden. Das bedeutet, dass die Gemeinde/der Ort ....................... viel stärker als 2004 prognostiziert vom Fluglärm betroffen ist. Bereits jetzt werden hier mittlere Dauerschallpegel erreicht, wie sie im PFB erst für das Jahr 2015 berechnet worden waren. 

Nach den Prognosen des 7. Änderungsbeschlusses wird die Fluglärmbelastung im Jahr 2020 weit über den im PFB für 2015 prognostizierten Werten liegen. Neben der ungleichmäßigen Verteilung der Nachtflüge auf beide Start- und Landebahnen besteht die Ursache dafür in einem Anstieg das Anteils der sehr lauten Flugzeuge mit über 120 t Startgewicht von 13 % (PFB von 2004) auf nunmehr 35 % (Änderungsbeschluss vom 17.07.09). Mit diesen alten, schweren und besonders lauten Flugzeugen werden vorrangig sog. „militärische Anforderungsflüge“ abgewickelt, die im PFB von 2004 zum Teil noch gar nicht vorgesehen waren. Beispiele dafür sind die MD-11, mit denen US-Soldaten zu ihrem Einsatz in den völkerrechtswidrigen Irakkrieg geflogen werden, sowie die großen AN-124, die u.a. Panzer nach Afghanistan fliegen.

Für die Gemeinde/den Ort ...................   folgt aus dem 7. Änderungsbeschluss zum PFB, dass die passiven Schallschutzmaßnahmen, die aufgrund der Fluglärmprognose von 2004 berechnet wurden, nicht ausreichen, um uns einen ausreichenden gesundheitlichen Schutz vor Fluglärm zu garantieren.

Ich fordere daher:

1. die sofortige Einstellung aller Flüge aufgrund militärischer Anforderungen am Flughafen Leipzig/Halle, da die Abwicklung dieser besonders lauten, teilweise völkerrechtswidrigen Flüge über einen zivilen Verkehrsflughafen ungesetzlich ist und da diese nicht im Interesse der Allgemeinheit liegenden Flüge eine erhebliche zusätzliche Lärmbelästigung darstellen.

2. eine neuerliche Überprüfung der Notwendigkeit von Nachtflügen mit Ausnahme von Expressfrachtflügen im Sinne des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom 09.11.2006. Demnach muss der Schutz der Nachtruhe bei allen Flügen, die nicht der Beförderung von Expressfracht dienen, Priorität vor der Wirtschaftlichkeit des Flughafens haben.  

3. eine Überprüfung der passiven Schallschutzmaßnahmen nach dem entsprechenden Förderprogramm des Flughafens Leipzig/Halle unter Zugrundelegung der erhöhten Fluglärmprognose für 2020. Insbesondere fordere ich neben 

· den Einbau von Schallschutzfenstern wenigstens in allen Schlafräumen

· den Einbau von Lüftern mit Zu- und Abluftführung zur Gewährleistung eines ausreichenden Luftwechsels

· eine ausreichende Dachschalldämmung für Schlafzimmer im ausgebauten Dachgeschoss

· weitere ggf. notwendige Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung des Kriteriums „weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion“.  

Auf der Basis des Artikels 2 Abs. 2 GG (Recht auf körperliche Unversehrtheit) sowie des Artikels 26 Abs. 1 GG (Verbot von Angriffskriegen) werde ich mir weitere rechtliche Schritte vorbehalten.

Ich bitte Sie, mir den Eingang dieses Schreibens zu bestätigen.  

Mit freundlichen Grüßen

(Name/Unterschrift) 

Absender:


(Name)                    ____________________


(Straße/Hausnummer) ____________________


                            


(PLZ/Ort)                     ______________________________


                         





(Anschrift)











